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VEREINBARUNG ÜBER DIE SCHEIDUNGSFOLGEN

zwischen

AA

und

BB
Nachdem wir seit dem xx.yy.zzzz getrennt leben, vereinbaren wir Im Hinblick auf die von uns beiden angestrebte Scheidung unserer Ehe im Einzelnen was folgt:

1. Scheidungsantrag

Wir beantragen dem Gericht gemeinsam und übereinstimmend die Scheidung unserer am xx.yy.zzzz in Basel geschlossenen Ehe.

2. Elternrechte und Elternpflichten

a)
Wir beantragen dem Gericht übereinstimmend, die Kinder Peter, 24.01.1991, und Susanne, 21.08.1994, unter die gemeinsame elterliche Sorge zu stellen, wobei die Kinder unter der Obhut der Mutter verbleiben sollen.

b)
Über die Ausgestaltung des Besuchs- und Ferienrechts verständigen wir uns in direkter Absprache.
c)

Für den Fall von Kommunikationsschwierigkeiten oder Streitigkeiten halten wir folgendes Mindestbesuchsrecht fest:



Der Vater hat das Recht, die Kinder jedes 1. und 3. Wochenende jeden Monats von Freitag 17.00 Uhr bis Sonntag 19.00 Uhr zu sich auf Besuch zu nehmen und zwei Wochen Ferien pro Jahr mit ihnen zu verbringen.

3. Unterhaltsbeiträge für die Kinder

Der Ehemann verpflichtet sich, an den Unterhalt der Kinder ab Rechtskraft des Scheidungsurteiles bis zu deren Volljährigkeit oder dem Abschluss einer angemessenen Berufsausbildung monatliche und monatlich vorauszahlbare Unterhaltsbeiträge von je CHF xxx.00 zuzüglich allfälliger Kinder- oder Ausbildungszulagen zu bezahlen. 
4. Unterhaltsbeiträge für die Ehefrau

a)

Der Ehemann verpflichtet sich, der Ehefrau ab Rechtskraft des Scheidungsurteiles bis zum 31.12.2010 einen monatlichen und monatlich vorauszahlbaren Unterhaltsbeitrag von CHF xxx.00 zu bezahlen.

b)

Sollte die Ehefrau umgerechnet auf 12 Monate ein Nettoeinkommen von mehr als CHF x’xxx.00 pro Monat erzielen, so reduziert sich ihr Unterhaltsbeitrag um die Hälfte des Mehrverdienstes. 
c)
Lebt die Ehefrau mit einer erwachsenen Person in einer Wohngemeinschaft, so reduzieren sich die unter lit. a) aufgeführten Unterhaltsbeiträge für die Ehefrau per sofort um die Hälfte des Grundbedarfs und der Wohnkosten für die Dauer von zwei Jahren. Grundlage der Berechnung bilden die im Scheidungsurteil festgelegten Beträge. Nach Ablauf dieser Zeit entfallen sie vollständig, solange die Wohngemeinschaft anhält. 

Die Unterhaltsbeiträge leben jedoch bei Beendigung einer Wohngemeinschaft und Wiederaufnahme einer eigenen Wohnung im Rahmen von lit. a) wieder auf.

Die Ehefrau verpflichtet sich, den Ehemann bei Gefahr der Rückwirkung im Unterlassungsfall über den Eintritt einer rentenmindernden Wohngemeinschaftsdauer zu orientieren.

5. Indexierung
Die Kinder- und Ehegattenunterhaltsbeiträge sowie der Einkommensfreibetrag der Ehefrau (Ziffer 4 lit. b) basieren auf dem Landesindex der Konsumentenpreise des Bundesamtes für Statistik bei Unterzeichnung dieser Konvention. Sie sind jeweils auf den 1. Januar dem Index des vorangegangenen Monats Oktober anzupassen; dies jedoch nur, wenn auch das Einkommen des Ehemannes mit der Teuerung Schritt hält. Die Beweislast für eine geringere Einkommenserhöhung trägt der Ehemann.

Bei der Festsetzung der Unterhaltsbeiträge sind die Parteien gestützt auf die Lohnausweise pro 2005 von folgenden Nettomonatseinkommen (inkl. allfällige Zulagen; vor Steuern) der Parteien ausgegangen:

Ehemann:
CHF x’xxx.00

Ehefrau:
CHF x’xxx.00

6. Berufliche Vorsorge
Die Parteien kommen überein, ihre jeweiligen Austrittsleistungen per Datum der Rechtskraft des Scheidungsurteiles im Sinne von Art. 122 ZGB hälftig aufzuteilen. 

Die Ehegatten ersuchen in diesem Sinne das Gericht übereinstimmend, mit Rechtskraft des Scheidungsurteiles die Vorsorgeeinrichtung des Ehemannes (Personalfürsorgestiftung XY), anzuweisen, von seinem Vorsorgekonto den Betrag von CHF ........................ auf eine von der Ehefrau noch zu bezeichnende Vorsorgeeinrichtung zu übertragen.
7. Güterrecht 

a) Der Ehemann überlässt der Ehefrau seinen unausgeschiedenen, hälftigen Gesamthandanteil an der Liegenschaft „Musterstrasse 40“, Musterstadt, Parzelle XXXX, GB Musterstadt, mit Nutzen und Gefahr per Datum der Rechtskraft des Scheidungsurteiles, womit die Ehefrau Alleineigentümerin der Parzelle XXXX GB Musterstadt wird.
b)
Im Gegenzug übernimmt die Ehefrau per Datum der Rechtskraft des Scheidungsurteiles die bestehenden Hypothekarverpflichtungen gegenüber der Musterbank Basel zur alleinigen Verzinsung und Rückzahlung.

Der Ehemann wird aus seiner solidarischen Schuldpflicht gegenüber der Musterbank Basel entlassen; die schriftliche Zustimmung der Musterbank Basel bezüglich Entlassung des Ehemannes aus der Schuldpflicht wird spätestens anlässlich der Anhörung der Parteien vorgelegt. 

c)
Beide Parteien beantragen dem Gericht, das Grundbuchamt Arlesheim nach Eintritt der Rechtskraft des Scheidungsurteiles anzuweisen, die Ehefrau gegen Nachweis der erfolgten Übernahme der auf der Liegenschaft lastenden Grundpfandrechte unter gleichzeitiger Entlassung des Ehemannes aus der Schuldpflicht als Alleineigentümerin der Parzelle XXXX GB Musterstadt einzutragen.

d)
Die Ehefrau bezahlt dem Ehemann als Entschädigung für die Übertragung seines Gesamthandanteils an der Liegenschaft Parzelle XXXX GB Musterstadt spätestens 30 Tage nach Rechtskraft des Scheidungsurteiles einen Betrag von CHF xx'xxx.00 auf dessen Konto YYYYYYYY bei der Musterbank Muttenz.

e)
Die bestehenden Schulden trägt die Partei, die sie eingegangen ist oder auf deren Namen sie lauten. Damit erklären sich die Parteien in güterrechtlicher Hinsicht per Saldo aller Ansprüche als auseinander gesetzt.

8. Kosten
Die Parteien tragen die Gerichtskosten je zur Hälfte und jede Partei übernimmt ihre eigenen Anwaltskosten.

9. Genehmigungsantrag und -vorbehalt

a)
Die Ehegatten ersuchen das Gericht übereinstimmend darum, diese Vereinbarung und ihre Anträge in der vorliegenden Form unverändert zu genehmigen und ins Urteilsdispositiv aufzunehmen.

b)
Sollte das Gericht den Inhalt der Vereinbarung nicht genehmigen oder darin enthaltenen Anträgen nicht entsprechen, so behalten sich beide Parteien vor, den Scheidungsantrag zu widerrufen und von allen eingegangenen Verpflichtungen bzw. gemachten Zugeständnissen zurückzutreten. Gleiches gilt, falls eine Partei die vorliegende Vereinbarung nicht bestätigen sollte.

Musterstadt, den ................................
.....................................................

Basel, den ..............................
.......................................................
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